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§ 8 Stmk. BauG
 Stmk. BauG - Steiermärkisches Baugesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2023

(1) Bei Bauführungen sind ausreichende, dem Verwendungszweck und der Lage des Baues entsprechende Frei ächen

(Höfe, Grün ächen, Zufahrten, Kinderspielplätze, Stell ächen für Abfallbehälter u. dgl.) zu scha en und zu erhalten; sie

sind so zu verwenden und zu p egen, daß das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird.

Erforderlichenfalls sind Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen vorzuschreiben.

(2) Die Behörde hat nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse für Kraftfahrzeugabstell ächen, Flachdächer, Höfe und

Betriebsanlagen Bep anzungsmaßnahmen als Gestaltungselemente für ein entsprechendes Straßen-, Orts- und

Landschaftsbild sowie zur Erhaltung und Verbesserung des Kleinklimas und der Wohnhygiene vorzuschreiben. Bei

sonstigen Bauführungen können derartige Au agen dann vorgeschrieben werden, wenn die Gemeinde durch

Verordnung generelle Bepflanzungsrichtlinien festgelegt hat.

(3) Überdies hat die Behörde bei Ober ächenbefestigungen aus Gründen des Klimaschutzes und zur Sicherstellung

einer ausreichenden Versickerung der Ober ächenwässer den Grad der Bodenversiegelung von unbebauten Flächen,

wie insbesondere Frei ächen, Betriebs ächen, Verkehrs ächen, Abstell ächen im Verhältnis zur unbebauten

Bauplatz äche vorzuschreiben. Mindestens 50 % der nicht überdachten Abstell ächen für Kraftfahrzeuge, Krafträder

und Fahrräder sind mit einer wasserdurchlässigen Schicht, wie z. B. mit Rasengittersteinen auszuführen, soweit es die

Bodenbescha enheit zulässt, dem keine anderen gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen oder es sich nicht um

barrierefreie Stellplätze handelt.

(4) Die Gemeinden sind berechtigt, für das gesamte Gemeindegebiet oder Teile desselben nach Maßgabe der Kriterien

des Abs. 3 durch Verordnung

1. den Grad der Bodenversiegelungsfläche und

2. einen höheren Prozentsatz der nicht überdachten

Abstellflächen

festzulegen.
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